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Der Führerscheinantrag... 
...was ich noch alles erledigen muss! 

  

 Von Fahrschule Hegemann habe ich den Führerscheinantrag bekommen. Diesen lese 
ich mir genau durch, ergänze eventuell offene oder falsche Positionen und 
unterschreibe ihn. 

 

Jetzt sollte ich mich um folgende Dinge kümmern: 

 Einen Sehtest bei einem Augenarzt oder Optiker machen lassen (Gebühr von 6,43 €); 
 Ein Lichtbild (biometrisch) bereitstellen; 
 An einem Kurs für „Lebensrettende Sofortmaßnahmen am Unfallort“ teilnehmen 

(Kosten von etwa 20,00 € einplanen; Infos erhalte ich in meiner Fahrschule.); 
 Bearbeitungsgebühr Rathaus, Ordnungsamt (5,10 €); 
 Bearbeitungsgebühr Landratsamt (38,30 €); 
 Nur BF17 – zusätzliche Bearbeitungsgebühr Landratsamt                                                                   

(7,70 € Prüfbescheinigung + 1,50 € bis 10,00 € je Begleitperson); 
 Gültiger Personalausweis oder Reisepass; 

 

So, geschafft,... 

..., nun kann ich zum Rathaus gehen, stecke mir meinen Personalausweis oder Reisepass, in 

die Tasche, und gebe alle oben aufgelisteten Unterlagen zusammen mit meinem 

Führerscheinantrag beim Ordnungsamt ab. 

 

Achtung! 

Für all diese Sachen sollte ich mir nicht allzu viel Zeit nehmen, denn diese überlasse ich den 

Behörden. Sie benötigen ungefähr vier bis sechs Wochen, um meinen Antrag zu bearbeiten. 

Die theoretische und praktische Prüfung kann ich erst dann machen, wenn mein 

Führerscheinantrag bestätigt wurde. Dies erfahre ich von meinem Fahrlehrer.  

 

Bei weiteren Fragen, wende ich mich einfach an meinen Fahrlehrer!  

 

 


